
 
 
 
 
 

 
Passagen aus dem BVerfG Urteil vom 23. März 2011 1  
 
Zwangsbehandlung verletzt das Grundrecht (Abs. 39): „Die medizinische 
Behandlung eines Untergebrachten gegen seinen natürlichen Willen (kurz: 
Zwangsbehandlung) greift in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit ein (Art. 
2 Abs. 2 Satz 1 GG). Dieses Grundrecht schützt die körperliche Integrität des 
Grundrechtsträgers und damit auch das diesbezügliche Selbstbestimmungsrecht. Zu 
seinem traditionellen Gehalt gehört der Schutz gegen staatliche Zwangsbehandlung.“ 
(Abs. 40): „Dem Eingriffscharakter einer Zwangsbehandlung steht nicht entgegen, 
dass sie zum Zweck der Heilung vorgenommen wird.“ 
Einsichtsunfähigkeit (Abs. 42): „Krankheitsbedingte Einsichtsunfähigkeit eines 
Untergebrachten ändert ebenfalls nichts daran, dass eine gegen seinen natürlichen 
Willen erfolgende Behandlung, die seine körperliche Integrität berührt, einen Eingriff 
in den Schutzbereich des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG darstellt. Sie kann im Gegenteil 
dazu führen, dass der Eingriff von dem Betroffenen als besonders bedrohlich erlebt 
wird, und daher das Gewicht des Eingriffs noch erhöhen. Selbst die Einwilligung des 
für einen einsichts- und einwilligungsunfähigen Untergebrachten bestellten Betreuers 
nimmt daher der Maßnahme nicht den Eingriffscharakter, der darin liegt, dass sie 
gegen den natürlichen Willen des Betroffenen erfolgt.“ 
(Abs. 43): „Bei der medizinischen Zwangsbehandlung eines Untergebrachten mit 
Neuroleptika handelt es sich um einen besonders schwerwiegenden 
Grundrechtseingriff.“ 
erhebliche Nebenwirkungen bei Neuroleptika (Abs. 44): „Der Betroffene wird 
genötigt, eine Maßnahme zu dulden, die den Straftatbestand der Körperverletzung 
erfüllt. Die Gabe von Neuroleptika gegen den natürlichen Willen des Patienten 
schließlich stellt einen besonders schweren Grundrechtseingriff auch im Hinblick auf 
die Wirkungen dieser Medikamente dar. Dies gilt schon im Hinblick auf die nicht 
auszuschließende Möglichkeit schwerer, irreversibler und lebensbedrohlicher 
Nebenwirkungen und die teilweise erhebliche Streuung in den Ergebnissen der 
Studien zur Häufigkeit des Auftretens erheblicher Nebenwirkungen. Psychopharmaka 
sind zudem auf die Veränderung seelischer Abläufe gerichtet. Ihre Verabreichung 
gegen den natürlichen Willen des Betroffenen berührt daher, auch unabhängig 
davon, ob sie mit körperlichem Zwang durchgesetzt wird, in besonderem Maße den 
Kern der Persönlichkeit.“ 
Freiheit zu Krankheit (Abs. 48): „Die Freiheitsgrundrechte schließen das Recht ein, 
von der Freiheit einen Gebrauch zu machen, der – jedenfalls in den Augen Dritter - 
den wohlverstandenen Interessen des Grundrechtsträgers zuwiderläuft. Daher ist es 
grundsätzlich Sache des Einzelnen, darüber zu entscheiden, ob er sich 
therapeutischen oder sonstigen Maßnahmen unterziehen will, die ausschließlich 
seiner „Besserung“ dienen. Die grundrechtlich geschützte Freiheit schließt auch die 
„Freiheit zur Krankheit“ und damit das Recht ein, auf Heilung zielende Eingriffe 
abzulehnen, selbst wenn diese nach dem Stand des medizinischen Wissens 
dringend angezeigt sind.“ 

                                                 
1 - 2 BvR 882/09 - 

Geschäftsstelle 
Miriam Krücke 
Wittener Str. 87, 44 789 
Bochum 
Tel: 0234 / 68 70 5552 
Fax: 0234 / 640 51 03 
Kontakt-info@bpe-online.de 
www.bpe-online.de 



(Abs. 61): „Über die Erfordernisse der Geeignetheit und Erforderlichkeit hinaus ist 
Voraussetzung für die Rechtfertigungsfähigkeit einer Zwangsbehandlung, dass sie 
für den Betroffenen nicht mit Belastungen verbunden ist, die außer Verhältnis 
zu dem erwartbaren Nutzen stehen. Die Angemessenheit ist nur gewahrt, wenn, 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Wahrscheinlichkeiten, der zu erwartende 
Nutzen der Behandlung den möglichen Schaden der Nichtbehandlung überwiegt. Im 
Hinblick auf die bestehenden Prognoseunsicherheiten und sonstigen methodischen 
Schwierigkeiten des hierfür erforderlichen Vergleichs trifft es die grundrechtlichen 
Anforderungen, wenn in medizinischen Fachkreisen ein deutlich feststellbares 
Überwiegen des Nutzens gefordert wird. Daran wird es bei einer auf das Vollzugsziel 
gerichteten Zwangsbehandlung regelmäßig fehlen, wenn die Behandlung mit mehr 
als einem vernachlässigbaren Restrisiko irreversibler Gesundheitsschäden 
verbunden ist.“ 
Zwangsbehandlung ist schwere Belastung (Abs. 71): „Für den Betroffenen wird 
der Eingriff, der in einer medizinischen Zwangsbehandlung liegt, nicht dadurch 
weniger belastend, dass gerade ein Betreuer ihr zugestimmt hat.“ 
Besondere Klarheit des Gesetzes (Abs. 72): „Voraussetzungen für den Eingriff: 
Zur notwendigen Erkennbarkeit des Norminhalts gehört die Klarheit und, als deren 
Bestandteil, die Widerspruchsfreiheit der Norm. Die Anforderungen an den Grad der 
Klarheit und Bestimmtheit sind umso strenger, je intensiver der Grundrechtseingriff 
ist, den eine Norm vorsieht.“ 
 
Passagen aus dem BVerfG Urteil vom vom 12. Oktober 2011 2 
Zwangsbehandlung verletzt das Grundrecht (Abs. 35): „Die medizinische 
Zwangsbehandlung eines Untergebrachten greift in dessen Grundrecht aus Art. 2 
Abs. 2 Satz 1 GG ein, das die körperliche Integrität des Grundrechtsträgers und 
damit auch das diesbezügliche Selbstbestimmungsrecht schützt.“ 
Keine Standards für psychiatrische Zwangsbehandlung möglich (Abs. 41): „In 
Deutschland existieren, nachdem von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) in den neunziger Jahren initiierte 
Versuche zur Etablierung medizinischer Standards für Zwangsbehandlungen nicht zu 
einem Ergebnis geführt haben keine medizinischen Standards für psychiatrische 
Zwangsbehandlungen, aus denen mit der notwendigen Deutlichkeit hervorginge, 
dass Zwangsbehandlungen mit dem Ziel, den Untergebrachten entlassungsfähig zu 
machen, ausschließlich im Fall krankheitsbedingter Einsichtsunfähigkeit zulässig 
sind.“ 
Zwangsbehandlung darf nur unter abstrakten Verhältnismäßigkeits-
anforderungen stattfinden (Abs. 42): „Voraussetzungen einer Zwangsbehandlung 
über abstrakte Verhältnismäßigkeitsanforderungen hinaus gesetzlich zu 
konkretisieren.“ 
 
 
 
(fette Schrift zu Beginn der Absätze sind unsere Erläuterungen 
Zitate des Bundesverfassungsgerichts sind in „Anführungsstrichen“ 
Fettgedrucktes in den Zitaten ist von uns hervorgehoben) 

                                                 
2 - 2 BvR 633/11 - 


